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0. Vorbemerkung 

Es haben sich in den letzten Jahren Entwicklungen in der Wirtschaft, und 
zwar in der Weltwirtschaft mit besonderen Auswirkungen auf die Volks -
wirtschaften Europas, gezeigt, die in ihrer Bedeutung für die Zukunft der 
nächsten Jahrzehnte noch nicht annähernd erkannt werden. 

Die relative Wohlhabenheit - jedenfalls der europäischen Industriestaaten -
und der verdiente Genuß dieser Wohlhabenheit sowie die Beschäftigung mit 
der sozial gerechten Verteilung dieses Wohlstandes hat völlig übersehen 
lassen, daß ne ben den wirtschaftlich stark wachsenden USA inzwischen in 
Asien Industriestaaten herangewachsen sind, deren Unternehmen die euro -
päischen an Wettbewerbsfähigkeit übertreffen. 

Das Tückische an dieser Entwicklung ist, daß sie so unmerklich verläuft. Es 
ist nämlich nicht so, daß alle inländischen Unternehmen in ihrem Ex port 
oder durch die Importkonkurrenz gleichmäßig betroffen und die Ur sachen 
dafür konkret zu erkennen wären. Vielmehr sind es einzelne Unter nehmen, z.B. 
Automobilfabriken, deren Expansion ausbleibt, aber auch ganze 
Wirtschaftszweige wie die Stahlindustrie, die Schiffsbauindustrie, die 
Kohlewirtschaft, die Polstermöbelindustrie, die Schuhindustrie oder die 
Textil- und Bekleidungsindustrie. 

Die Erkenntnis wird zudem noch dadurch erschwert, daß Unternehmen oder 
Wirtschaftszweige, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind, auf vielfältig ste 
Weise auf dem Umweg über den Staat aus den Überschüssen der noch wett -
bewerbsfähigen Teile der Wirtschaft subventioniert werden. 

Daneben gibt es - vorläufig - gen ügend weiterblühende Wirtschaftszweige, 
die die Tendenz verschleiern. Zudem sind die asiatischen Industrieländer 
derzeit noch primär mit der Erschließung der asiatischen Märkte befaßt, so 
daß der Wettbewerb in Europa noch nicht so deutlich in Erscheinung t ritt. 

Mangels konkreter Erkenntnisse sind als äußere Anzeichen anzusehen: die 
Stagnation und der Rückgang der Produktion in Wirtschaftszweigen ohne 
kompensierende Ausweitung in anderen Branchen, vergleichsweise und für eine 
Vollbeschäftigung zu geringe Investitionen, damit einhergehend eine 
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große und beständige (auch verdeckte) Arbeitslosigkeit, deren Verringe rung 
bei den gegebenen Verhältnissen nicht mehr zu erwarten ist, und ein 
außerordentlich wachsender Staatskonsum, der durch eine Verschuldung 
finanziert wird, mit deren Rückzahlung nie mehr zu rechnen ist.  

Gegenüber der Arbeitslosigkeit bewirken auch Versuche wenig, durch staat -
liche Subventionierung von Forschungen etwa auf dem Gebiet der Hochtechno -
logie die Arbeitslosigkeit verr ingern zu wollen; denn einerseits kann die 
auf der Basis der Hochtechnologie zu schaffende Produktion nicht rund zwei 
Millionen Arbeitslose beschäftigen, andererseits ist nicht sicher, ob 
überhaupt ein bedeutsamer hochtechnologischer Vorsprung vor der Kon kurrenz 
zu schaffen ist. 

Angesichts der Entwicklung wäre es richtiger, den Ursachen für die man -
gelnde Wettbewerbsfähigkeit bei gleichem oder besserem technischen Stand 
Rechnung zu tragen. Diese wird bestimmt durch die Kosten für die angebo -
tenen Leistungen. Ein gewichtiger Teil der Kosten wird aber durch den 
Preis für die in ihnen enthaltenen Arbeitsleistungen bestimmt. Die Be -
stimmung des Preises für Arbeitsleistungen, d.h. der Arbeitsentgelte, 
wiederum erfolgt mehr oder weniger unabhängig von der Wirtsch aftslage und 
der aus ihr resultierenden Lage auf dem Arbeitsmarkt durch die Ver -
einigungen (Kollektive) eines Teils der unselbständig Beschäftigten. Um 
eine umfassende Kritik an den Wirkungen und Folgen - insbesondere 
Nachteilen, Mängeln und unsozialen Sch äden dieser Art der Festsetzung und 
üblichen Erhöhungen der Arbeitsentgelte - geht es in der vorliegenden 
Schrift. 

Dabei geht es nur nebenbei um die erst in neuerer Zeit auftretende, be -
schriebene Arbeitslosigkeit, die durch mangelnde Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber dem Ausland begründet wird; diese ist nur ein Teilaspekt der 
seit vielen Jahren herrschenden inländischen Arbeitslosigkeit, wie sie 
auch viele andere der entwickelten Industrieländer seit Jahrzehnten ken nen. 
Der Vermeidung dieser Arbeitslosigkei t, die wesentlich durch die 
Festlegung von Preisen für Arbeitsleistungen bedingt wird, die nicht mit 
den von den Unternehmen (Investoren) auf dem Arbeitsmarkt angebotenen 
Preisen in Einklang stehen, gelten die Betrachtungen in dieser Schrift.  
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Die zu kritisierende, übliche allgemeine einheitliche - undifferenzierte -
gleichmäßige Festlegung der Arbeitsentgelte für die jeweilige Arbeits -
leistung bestimmter Art unterstellt nämlich, daß alle Unternehmen, die 
diese Leistungsart grundsätzlich nachfragen würden, auch eine Ertrags -/ 
Kostenstruktur haben, daß sie die gesamte angebotene Arbeitsleistung 
dieser Art zu dem verlangten Preis rentabel einsetzen können und sie des -
halb auch nachfragen werden. 

Sofern die gleichmäßig festgelegten Arbeitsentgelte nicht insgesamt so 
niedrig sind, daß der Ertrag der Unternehmen mit dem geringsten Ertrag aus 
der Nutzung dieser Arbeitsleistung noch ausreicht, das dafür erfor derliche 
Entgelt aufzubringen, können nicht alle Anbiete r dieser Arbeits leistung 
beschäftigt werden. 

In der Wirklichkeit werden die gleichmäßig bemessenen Entgelte, gemessen an 
der Leistungsmöglichkeit der Unternehmen, für die einen zu hoch, für die 
anderen - zu ihrem Vorteil - zu niedrig festgelegt. Da die Vereinigungen 
der unselbständig Beschäftigten - die Gewerkschaften - es sich als einen 
Erfolg zurechnen, wenn die Arbeitsentgelte nominal (auf die reale 
Bemessung haben sie direkt keinen Einfluß, da diese von der Preisentwick lung 
abhängt) möglichst hoch festgelegt werden, besteht natürlich die Tendenz, 
daß ein Teil der unselbständig Beschäftigten arbeitslos bleibt. 

Für die einheitliche, gleichmäßige Festlegung durch die Gewerkschaften mit 
vielen schädlichen Folgen ist ein Rechtsinstitut verantwortlich, das - 
historisch entstanden - kollektivistisch ohne Rücksicht auf die Belange der 
einzelnen Betroffenen vorgeblich zu ihren Gunsten eingesetzt wird. Es 
handelt sich um die Anwendung der sog. Tarifautonom!e durch die Gewerk -
schaften, aufgrund deren sie gleichsam als Verkörperung des Kollektivs die 
für die unselbständig Beschäftigten gültigen Arbeitsentgelte festlegen.  

Diese verbindliche Festlegung bewirkt die Starrheit der zur Herstellung von 
Gütern erforderlichen Arbeitskost en und verhindert bekanntlich wesent lich 
die Anpassung von Güterpreisen zum Marktausgleich. 

Mit Arbeitslosigkeit verbundene Störungen des Wirtschaftslebens finden 
sich aus diesem Grund in vielen Ländern. Zwar ist die Problematik dieser 
Vorgänge der Wirtsc haftswissenschaft von jeher geläufig, aber eine 
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Änderung ist nicht eingetreten. Die Wirtschaftswissenschaft hat sich damit 
abgefunden und sucht nach Mitteln, trotz der Eingriffe der Gewerkschaften 
in den Wirtschaftsablauf zu Vollbeschäftigung zu gelangen. 

Erstaunlicherweise gelten nämlich alle Handlungen der Vereinigungen der 
unselbständig Beschäftigten unbesehen als sozial, da auch das Ziel als 
sozial erscheint. Niemand fragt, für wen die  Handlungen sozial sind und für 
wen sie vielleicht höchst unsozial sind. Entsprechend gilt auch trotz der 
nur vordergründigen Erfolge die allgemeine, einheitliche Festlegung und 
Erhöhung der nominalen Arbeitsentgelte bei der Allgemeinheit als un -
ersetzliche soziale Leistung und wird deshalb unreflektiert weithin gut -
geheißen. Solange sich niemand die Mühe macht, die Problematik nach wirt -
schaftlichen, sozialen und rechtlichen Maßstäben kritisch zu betrachten, 
wird es auch zu keiner Änderung kommen.  

Im Gegensatz zu den Wirtschaftswissenschaften hängt dazu gerade das 
Arbeitsrecht - und das ist von grundlegender Bedeutung - dem Glauben an die 
Erfolge kollektivistischen Handelns an; wo nominale Einkommenserhöhungen 
als reale Verbesserungen dargestellt werden, stützt und fördert es das 
Verhalten der Kollektive ohne Rücksicht auf die Folgen für die Individuen 
und die Allgemeinheit. 

Im Arbeitsrecht der Bundesrepublik Deutschland, hier insbesondere im 
Kollektivarbeitsrecht einschließlich dem sog. 'Arbeitskampfrecht', sind 
für die gewerkschaftlic hen Kollektive - für z.B. das Verfahren zur Durch-
setzung nominaler Entgeltsverbesserungen - unter Verwendung einer Auswahl 
von Scheinrechtsbegriffen (euphemistisch als "unbestimmte Rechtsbegriffe" 
bezeichnet) je nach Bedarf Rechte und Rechtspositionen ges chaffen worden, 
die in ihrer Gemeinschädlichkeit mit der Verfassung eines Sozialen Rechts -
staates nicht zu vereinbaren sind. 

Dadurch sind den (nur willkürlich gebildete Teile des Staatsvolkes umfas -
senden) Interessenverbänden, die nicht Bestandteil des dem okratischen 
Staatsaufbaus sind, Sonderrechte eingeräumt worden, die ihnen eine in der 
Welt einmalige Rechtsstellung und Rechtsmacht (und damit auch Wirtschafts -
macht) verleihen. Diese Rechts-und Wirtschaftsmacht erlaubt Eingriffe in 
fremde Rechte und Recht spositionen, die denen in sozialistischen Staaten 
nahekommen. 
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Wenn man - was den einzelnen unselbständig Beschäftigten angeht - unter 
"Sozialismus" nicht nur die soziale Unterstützung eines hilfsbedürftigen 
Individuums durch die Gemeinschaft versteht, sondern ein Höchstmaß an 
bevormundender Fürsorge, so entspricht die Konzeption der Tarifautonomie mit 
ihrer diktatorischen Sorge des Kollektivs für jeden unselbständig 
Beschäftigten nach dem Einheitsmaß des Kollektivs der - ausweglosen -
Bevormundung im Sozialismus. 

Die Tarifautonomie betrifft die spezielle Sorge eines Kollektivs um z.B. 
die Entlohnung für unselbständige Arbeitsleistungen an die ihm Angehörigen 
und auch nicht Angehörigen, und zwar durch die Festlegung und Durchsetzung 
bestimmter Ansprüche gegenüber Investoren und Staat. Hierbei schließt die 
"Durchsetzung" den sog. "Arbeitskampf" ein, der seiner Natur nach im Wider -
spruch zur verfassungsmäßigen Rechts- und Sozialordnung des demokratischen 
Staates steht und deshalb rechtlich gar nicht erfaßbar ist. 

Diese Schrift soll die Nutzlosigkeit - ja Sinnlosigkeit und vielfältige 
Schädlichkeit - der Tarifautonomie darlegen. Sie geht auch auf die Bemü -
hungen des Arbeitsrechts ein, die Widersprüche der Tarifautonomie zur 
geltenden freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung durch die Schöpfung 
immer neuer - scheinbar rechtfertigender - Begriffskonstruktionen auszu -
gleichen. 

Diese Schrift soll dazu anregen, so wie derzeit in vielen Ländern Abschied 
von der Diktatur des real existierenden Sozialismus genommen wird, so auch 
von diesem sozialistisch geprägten, angeblich sozial förderlichen Kollek -
tivismus der Tarifautonomie Abschied zu nehmen. 

Auf der anderen Seite soll skizziert werden, wie die unselbständig Be -
schäftigten durch privatautonome vertragliche Gestaltungen ihrer Position 
nach differenzierenden Haßstäben unabhängig vom Kollektiv werden, dem sie 
ohnehin zumeist nicht angehören. Die Folge davon - und gleichzeitig Vor -
aussetzung dafür - ist eine hohe Beschäftigung, die durch die herkömmliche, 
einheitliche, hohe Festlegung der Arbeitsentgelte mit Sicherheit verhindert 
wird. Dazu brauchen die unselbständig Beschäftigten Unterstützung, nic ht 
aber Bevormundung durch das Kollektiv. 
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Ob denn wirklich jemand glaubt, daß ohne die Tarifautonomie der Kollek tive 
unzählige Millionen unselbständig Beschäftigter ihr Leben am Rande des 
Existenzminimums - gegenüber einer Gruppe uner meßlich reicher Investoren - 
fristen würden? 

Die Abwendung von dieser Form eines verdeckten Monopolsozialismus im frei -
heitlichen Sozialen Rechtsstaat bedarf - nach jahrzehntelanger Gewöhnung -
eines tiefgreifenden Umdenkens der Bevölkerung und einer Änder ung des 
Selbstverständnisses der Vereinigungen wie auch einer Umstellung des 
angepaßten Arbeitsrechts. 

 


